
Partnerschaft seit 2000:
Vörstetten - L‘Etrat - La Tour en Jarez

AMTSBLATT DER GEMEINDE

Handysammelaktion 
erfolgreich beendet 

Wir freuen uns, dass die 
Handysammelaktion so 
gut angenommen wurde 
und wir innerhalb von sie-
ben Wochen zwei Kartons 
gefüllt bekommen haben. 
Durch die vielen Spender 
konnten wir doppelt so 
viele Handys spenden als  
ursprünglich geplant. 
Vielen Dank. 

AMTSBLATT 
MACHT SOMMERPAUSE!

In der 31., 32. und 33. Kalen-

derwoche erscheint aus die-

sem Grund kein Amtsblatt. 

Erste Erscheinung ist  

wieder am Donnerstag,  

24. August 2017.

Wir wünschen allen  
Bürgerinnen und Bürgern ein 

paar schöne und  
erholsame Sommertage.  
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Wichtige Rufnummern - Bereitschaftsdienste

Tel.: 940016  info@buecherei.voerstetten.de  www.buecherei.voerstetten.de

GEMEINDEBÜCHEREI  VÖRSTETTEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag  16.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr

7000 Medien  (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs)
Ausleihgebühr: 15,00 Euro pro Jahr / Familie.

Gas 
bn NETZE  08002 / 767 767 
 
Rohrbruch /Bauhof     0173 / 3471306 
 
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehr-
leitstelle:     07641 / 4601-77 
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen) 
 
Beratungs- u. Behandlungsstelle 
für Alkohol- u. Medikamentenprobleme, 
Emmendingen.  07641 / 7315 

PFLEGEDIENSTE 

Kirchliche Sozialstation 
Elz/Glotter e.V. 
79211 Denzlingen, Eisenbahnstr. 14, 
Telefon:  07666 / 7311 

Pfl ege zu Hause  90098-10 
Pfl ege, Hauswirtschaft, Hausnotruf 
Mobile Soziale Dienste

Nachbarschaftshilfe  9123456 
Netzwerk von Mensch zu Mensch

Betreuungsgruppe für Senioren 
(mit Pfl egestufe)  9123456

Tagespfl ege  „Zur Glockenblume“ 
Tagesbetreuung 
von 8:00 – 16:30 Uhr   8846299
Michael Hornbruch 0761 / 59 43 70 
 Mobil  0172 / 9329729 
Alte Bundesstraße 19, 79194 Gundelfi ngen  

DRK Nachbarschaftshilfe  5201 
Daniela Hog 

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe
Vörstetter Miteinander e.V.
AG Bürger helfen Bürgern
M. Dieckmann 07666 / 94 94 54
G. Henle 07666 / 94 92 69

Hospizgruppe Denzlingen 
und Umgebung e.V.  07666/ 3876

GEMEINDEVERWALTUNG 

Zentrale: 07666/ 9400-0 
Fax:  9400-20 
Internet: www.voerstetten.de 
e-Mail: gemeinde@voerstetten.de 
 
Bürgermeister, Bausachen, 
Grundstücksangelegenheiten 
Lars Brügner  9400-12 
e-Mail: bruegner@voerstetten.de 
 
Sekretariat, Bauverwaltung, 
Kinderbetreuung 
Michaela Bierer  9400-11 
e-Mail: bierer@voerstetten.de 

Standesamt, Ordnungsamt, Bausachen, 
Rentensachen, Friedhofsverwaltung 
Verena Burger    9400-13 
e-Mail: burger@voerstetten.de 
 
Verbrauchsabrechnung, Steuern, 
Amtsblatt, Grundbucheinsichtstelle 
Selina Hunn  9400-22 
e-Mail: hunn@voerstetten.de 

Bürgerbüro, Spenden 
Heidi Moser  9400-15 
e-Mail: moser@voerstetten.de 
 
Bürgerbüro, Verpachtung, 
Landwirtschaft, Hallenvergabe 
Claudia Gabriel  9400-14 
e-Mail: buergerbuero@voerstetten.de 
(Mo., Di. + Mi., von 14.00 - 16.00 Uhr)

Bürgerbüro
Monika Becker 9400-14
e-Mail: buergerbuero@voerstetten.de 

Sprechstunden im Rathaus 
(Freiburger Straße 2) 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
zusätzlich 
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr 
sowie nach tel. Vereinbarung  

Gemeindebücherei 
Resi Kusenberg  9400-16 
e-Mail: info@buecherei.voerstetten.de 
Freiburger Str. 2

Grundschule Vörstetten 5135
Kindergarten Wirbelwind 3505
Kindergarten Sonnenwinkel 4775

Revierförster 
Klaus Scherer  Mobil     0175 / 2232433 
e-Mail: klausscherer@t-online.de

NOTRUFE/BEREITSCHAFTSDIENST 

Notrufe: 
Polizei  110 
Polizeiposten Denzlingen  93830 
Polizeirevier Waldkirch    07681 / 40740 
 
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
Feuerwehr  112 
Krankentransport   1 92 22 
Giftnotrufzentrale  0761 / 270-4361 

Apotheken Notdienst 
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 
um 08:30 Uhr – siehe Tagespresse 
 
Ärztlicher Notfalldienst 116117 
am Wochenende u. Feiertagen rund um die 
Uhr an Werktagen 18:00 – 08:00 Uhr 

Kinderärztlicher 
Notfalldienst 0180 / 6076111

Augenärztlicher 
Notfalldienst 0180 / 6075311

Zahnärztlicher
Notfalldienst 01803 / 22255570
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen (Gartenstraße 4)
Öff nungszeiten:
Mo., Di. und Do.   19:00 - 22:00 Uhr
Mi. und Fr.   16:00 - 22:00 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage 08:00 - 22:00 Uhr
 
Frau Dr. med. Kirsten Mössinger 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Hausärztliche Versorgung 
Freiburger Straße 55 
79279 Vörstetten , Tel.: 88 202 88 
Sprechzeiten: 
Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr 
Mo. und Do. 16:30 – 18:30 Uhr 
Bitte Terminvereinbarung
 
Pfarrämter: 
Evang. Pfarramt  2263 
Kath. Pfarramt  07641 / 521 04 
Kath. Pfarramt, Denzlingen  91133-0 
 
Strom: 
Netze BW 
Bezirkszentrum Bleibach  0800 / 3629477 

REDAKTIONSSCHLUSS
Amtsblatt Vörstetten

Dienstag, 10.00 Uhr 
an hunn@voerstetten.de

im Rathaus

Für Jungs und Mädels
im Alter von 11 bis 18 Jahre

Wollt ihr euch manchmal auch mit anderen Jugendlichen treff en, um... 

...einfach mal zu quatschen? ...einfach mal Spaß zu haben?  

...mal ungezwungen zusammen zu sitzen?

...zusammen Kicker oder Billard  spielen?

Dann kommt ins Juze, Kirchstrasse 4, immer freitags von 19.30 – 23.00 Uhr

Für Mädels gibt es ab sofort wieder unseren Mädelstreff :

Dienstag 17.30-19 Uhr für 11-16-jährige

Wir freuen uns auf euch!

Euer JuZe-Team
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Gemeinde  
Vörstetten Land-
kreis Emmendingen 

Die Stelle des/der hauptamtlichen 
Bürgermeisters/Bürgermeisterin 

  
der Gemeinde Vörstetten (rd. 3.000 Ein-
wohner) ist wegen Ablauf der Amtszeit 
des bisherigen Amtsinhabers neu zu be-
setzen. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die 
Besoldung richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Die Gemeinde 
Vörstetten ist Mitglied im Gemeindever-
waltungsverband Denzlingen-Vörstet-
ten-Reute (rd. 20.000 Einwohner). Die 
Wahl findet am Sonntag, den 22. Okto-
ber 2017, eine evtl. notwendige Neu-
wahl am Sonntag, den 5. November 
Mai 2017, statt. Wählbar sind Deutsche 
im Sinne von Artikel 116 des Grundge-
setzes und Unionsbürger, die vor der 
Zulassung der Bewerbungen in der Bun-
desrepublik Deutschland wohnen. Die 
Bewerberinnen/Bewerber müssen am 
Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht 
das 68. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass 

sie jederzeit für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten. 

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 und in § 28 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 
2 der Gemeindeordnung genannten Per-
sonen. 
Bewerbungen können bereits seit dem 
Tag nach der Stellenausschreibung im 
Staatsanzeiger vom 21. Juli 2017 und spä-
testens bis Montag, den 25. September 
2017, 18:00 Uhr schriftlich beim Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses, 
Bürgermeisteramt Vörstetten, Freiburger 
Straße 2, 79279 Vörstetten, verschlossen 
mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ 
eingereicht werden. 
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen 
beizufügen oder spätestens bis zum Ende 
der oben genannten Einreichungsfrist 
nachzureichen:

eine für die Wahl von der Wohngemein-
de der Hauptwohnung der Bewerberin/
des Bewerbers ausgestellte Wählbar-
keitsbescheinigung auf amtlichem Vor-
druck;
eine eidesstattliche Versicherung der 
Bewerberin/des Bewerbers, dass kein 
Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 
46 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-

Öffentliche Bekanntmachung 
  
SATZUNG 
der Gemeinde Vörstetten über 
die Aufhebung der Veränderungssper-
re für das Bebauungsplangebiet „Grub“ 
  
Aufgrund der §§ 14,16 und 17 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) in 
Verbindung mit den Vorschriften der Ge-
meindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GBl. 2016 
S. 1) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Vörstetten in seiner öffentlichen Sitzung 
am 24.07.2017 folgende Aufhebungssat-
zung beschlossen: 
  
§ 1
Aufhebung 
(1)  Die vom Gemeinderat der Gemeinde 

Vörstetten am 06.03.2017 beschlos-
sene und am 09.03.2017 im Vörstetter 
Amtsblatt bekannt gemachte Satzung 
der Gemeinde Vörstetten über den Er-
lass einer Veränderungssperre für das 
Gebiet des Bebauungsplanes „Grub“ 
wird aufgehoben. 

(2)   Die Aufhebung umfasst alle im Gel-
tungsbereich der Veränderungssperre 
gelegenen Grundstücke. 

(3)   Die Lage der Grundstücke ergibt sich 
aus dem Lageplan vom 06.03.2017. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

  
§ 2
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in 
Kraft. 
  
Vörstetten, den 24.07.2017 
  
Brügner, Bürgermeister

Die Veränderungssperre kann während 
der üblichen Dienststunden im Rathaus 
Vörstetten, Freiburger Straße 2, 79279 
Vörstetten, eingesehen werden. Jeder-
mann kann die Veränderungssperre ein-
sehen und Auskunft über ihren Inhalt ver-
langen. 
  
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüchen und 
des § 18 und § 18 Abs. 3 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen hingewiesen. 
  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder auf Grund der 

Württemberg vorliegt
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger 
üssen außerdem zu ihrer Bewerbung 
eine weitere eidesstattliche Versiche-
rung abgeben, dass sie die Staats-
angehörigkeit ihres Herkunftsmit-
gliedstaates besitzen und in diesem 
Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit nicht 
verloren haben. In Zweifelsfällen kann 
auch eine Bescheinigung der zustän-
digen Verwaltungsbehörde des Her-
kunftsmitgliedstaates über die Wähl-
barkeit verlangt werden. Ferner haben 
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger auf 
Verlangen einen gültigen Identitäts-
ausweis oder Reisepass vorzulegen 
und ihre letzte Adresse in ihrem Her-
kunftsmitgliedstaat anzugeben.

 
Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist 
für die Einreichung neuer 
Bewerbungen am Montag, den 23. Ok-
tober 2017, und endet am Mittwoch, 
den 25. Oktober 2017, 18:00 Uhr. 
Im Übrigen gelten die Vorschriften für 
die erste Wahl. 
  
Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt 
sich wieder. 
 

Amtliche Bekanntmachungen
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GemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn 
  
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

  
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 

§ 43 wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

  
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 
2 geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 
1 GemO jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
  
Vörstetten, den 27.07.2017 
  
gez.: 
Lars Brügner, 
Bürgermeister 
 
 

Grundsteuer 
  
Zum 15.08.2017 wird die 3. Rate der Grundsteuer fällig. Es werden keine zusätzlichen Zahlungsauff orderungen zugestellt. Die Höhe 
der Rate können Sie Ihrem letzten Grundsteuerbescheid entnehmen. 
Falls Sie keine Abbuchungsermächtigung erteilt haben sollten, bitten wir um zeitnahe Überweisung. 
  
Für eine Überweisung machen wir auf die Kontoverbindungen im SEPA-Verfahren aufmerksam: 
  
Sparkasse Freiburg – Nördl. Breisgau 

Raiff eisenbank eG Gundelfi ngen 

  
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Hunn (Tel.: 9400-22 oder per E-Mail hunn@voerstetten.de) gerne zur Verfügung. 
  
  

Liebe Kinder und Eltern! 
  
Das Polizeipräsidium Freiburg / Referat Prävention / Standort Emmendingen, die Kreisver-
kehrswacht Emmendingen und die Gemeinde Vörstetten laden euch in der Ferienzeit wie-
der zu einer Ferienspielaktion ein. 
 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 04.09.2017
 
  
Wann:   Donnerstag, 07.09.2017 , 
   09.30 – 12.30 Uhr 
  
Wo:    Parkplatz vor der Heinz Ritter-Halle, Marchstraße 46 
   
Was:    Überprüfung der Fahrräder mit den Kindern auf Verkehrssicherheit; Geschicklichkeitsparcours fürs Fahrrad; Tipps 

über das richtige Verhalten im Straßenverkehr; Infos zu Kindersitzen, Helm und Fahrrad; Malen, Polizeiauto. 
 
Wer:    Kinder* und Eltern die Lust haben, einen interessanten Vormittag mit der Polizei zu verbringen. 
  
Mitzubringen:  Eigenes verkehrssicheres Fahrrad (kleine Kinder gerne auch mit Laufrad, Dreirad oder Tretroller) und Fahrradhelm.
  
Ihr 
Polizeipräsidium Freiburg 
Referat Prävention 
Standort Emmendingen 
  
*  die Kinder werden von der Polizei nicht beaufsichtigt, falls erforderlich müsste eine Begleitperson dabei bleiben.  

Gemeindenachrichten
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24. Gumbiswinkel-Fescht 2017 
Aus Vörstetten der Ruf erschallt: Gumbis-
winkel-Fescht ist bald! 
  
Vom 26.08. bis 28.08.2017 feiert Vörstetten 
das 24. Gumbiswinkel-Fescht. 
Wir freuen uns, dass die 1974 begonne-
ne Gumbiswinkel-Fescht-Tradition weiter 
fortgesetzt werden kann. Die gastfreund-
lichen Vörstetter Vereine bewirten die 
Besucher wieder in den aufwändig ge-
schmückten Höfen und Winkeln der Fach-
werkanwesen. 
Das Gumbiswinkel-Fescht soll wieder 
Treffpunkt für viele Besucher aus nah und 
fern bei fröhlicher Stimmung in angeneh-
mer und lauschiger Atmosphäre sein. 
Die seit 2003 eingeführten Regelungen 
haben sich bewährt und werden auch 
beim diesjährigen Fest beibehalten: 
 

Die Sperrzeit beginnt in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag um 3:00 Uhr und 
in den Nächten von Sonntag auf Mon-
tag bzw. Montag auf Dienstag um 1:00 
Uhr.
Die Musik endet jeweils eine Stunde, der 
Ausschank spätestens eine halbe Stun-
de vorher.
Für Ihre Sicherheit wird ein Sicherheits-
dienst im Einsatz sein.
Die Toiletten werden durch eine Reini-
gungsfirma gesäubert.
Auf alle Gläser wird ein Mindestpfand 
erhoben.

 
  
Wir bitten die Festbesucher um Verständ-
nis für diese Regelungen. Verstöße gegen 
die Sperrzeitenregelung usw. werden mit 
einem erheblichen Bußgeld gegen die 
Vereine geahndet. 
  

Die Festeröffnung findet am Samstag, 
26.08.2017, um 17:00 Uhr wieder mit 
einem kleinen Festumzug statt, mit wel-
chem sich die Vörstetter Vereine präsen-
tieren. Danach findet der  Bierfassanstich 
durch Bürgermeister Lars Brügner bei der 
Strohpuppe in der Marchstraße / Ecke 
Kirchstraße, also im Herzen des Festes, un-
ter Mitwirkung des Musikvereins statt. 
  
Am Festsonntag findet um 10:30 Uhr ein 
ökumenischer Festgottesdienst im „Bach-
michelhof“ statt. Festbeginn ist dann um 
11:30 Uhr. 
  
Am  Montag beginnt das Fest um 11:30 
Uhr und um 14:30 Uhr findet das große 
Kinderfest mit einer Kinderrallye statt. 
Die älteren Vörstetterinnen und Vörstetter 
treffen sich wieder gegen 15:00 Uhr im 
„Kunklerhof“. 

Auf sicheren Wegen kann das Fest mit dem 
Fahrrad erreicht werden. Für die Radfahrer 
wird ein Zweiradparkplatz beim Rathaus 
ausgewiesen. Für PKWs stehen ausrei-
chend Stellplätze an den Ortseingängen, 
bei der Heinz-Ritter-Halle und am Sport-
platz sowie zwei Behindertenparkplätze 
bei der Firma Bolz zur Verfügung. Ein Ta-
xistand ist über die Festtage eingerichtet. 
  
Verkehrsregelungen: 
  
Straßensperrungen 
Die Heimstraße, Kirchstraße und die 
Marchstraße zur Einmündung der Müh-
lenstraße sind ab Freitag, 25.08.2017 ca. 
12:00 Uhr bis Dienstag, 29.08.2017 ca. 
14:00  Uhr gesperrt. 
Während den Auf- und Abbauarbeiten ist 
bereits in den Tagen zuvor und ein Tag da-
nach mit erheblichen Einschränkungen zu 
rechnen. 

Wir bitten alle Anwohner –falls unver-
meidbar – diesen Bereich LANGSAM am 
besten in SCHRITTGESCHWINDIGKEIT 
zu befahren, um Unfälle zu vermeiden! 
  
Die Sperrungen gelten für alle Fahrzeuge. 
Lediglich gekennzeichnete Lieferfahrzeu-
ge dürfen die gesperrten Straßen mit ei-
ner Ausnahmegenehmigung befahren. 
Die Anwohner an den jeweils gesperrten 
Strecken werden gebeten, entsprechen-
de Vorkehrungen zu treffen, damit die 
Sperrungen eingehalten werden können. 
Insbesondere werden die Anwohner/An-
lieger gebeten, im gesperrten Veranstal-
tungsgelände die von Ihnen benötigten 
Fahrzeuge für die Dauer der Sperrung au-
ßerhalb der Sperrstrecke abzustellen und 
die Halteverbote strikt zu beachten. Be-
wohner von Vörstetten sollten Verwand-
ten und Bekannten in ihrem Bereich Park-
möglichkeiten anbieten. 
  

Halteverbot 
Entlang der Denzlinger Straße, der Frei-
burger Straße und der Breisacher Straße 
wurde für den obigen Zeitraum ein abso-
lutes Halteverbot angeordnet. Die Orts-
durchfahrt Freiburger Straße von Gundel-
fingen in Richtung Reute und umgekehrt 
ist für den Durchgangsverkehr für dieses 
Fest nicht mehr gesperrt.  
  
Vielen Dank für Ihr Verständnis ! 
  
Wir freuen uns auf ein schönes Fest  – 
drum lasst’s Euch schmecken in allen 
Ecken!!! 
 
 
 

Bericht aus der öffentliche Ge-
meinderatssitzung im Bürger-
saal des Rathauses Vörstetten, 
Freiburger Straße 2, Vörstet-
ten am 24. Juli 2017  

  
Tagesordnung: 
Fragemöglichkeit für Zuhörer
 a)  Ein Zuhörer erkundigt sich nach dem 

Grenzstein zwischen Vörstetten und 
Gundelfingen, welcher derzeit noch 
bei der Straßenmeisterei eingelagert 
wird.

 b)  Auf Nachfrage eines Zuhörers erklärt 
Bürgermeister Brügner, dass Ver-
kehrsregelungen durch die Straßen-
verkehrsbehörde des Landratsamtes 
Emmendingen angeordnet werden. 
In der Schwarzwaldstraße gelte auf-
grund der engen Straßenverhältnisse 
ein gesetzliches Halteverbot, welches 

Aus dem Gemeinderat

durch die Straßenverkehrsbehörde 
nun mit einer entsprechenden Be-
schilderung verdeutlicht wurde.

 
2.  Bestätigung der Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung vom 
19.06.2017 

Eine Fertigung der Niederschrift wurde 
drei Mitgliedern des Gemeinderates mit 
der Ladung zu dieser Sitzung zugestellt 
und unterschriftlich bestätigt. 
  
3.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

nichtöffentlichen Sitzungen 
 Entfällt. 
  
4.  Aufhebung der Veränderungssperre 

für das Gebiet „Grub“ 
 (Drucksache 73/2017) 
Bürgermeister Brügner erläutert den 
Sachverhalt gemäß der Beschlussvorlage. 
Am 06.03.2017 wurde zur Sicherung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung 

für den Bereich des Bebauungsplanes 
„Grub (2. Änderung)“ und der angrenzen-
den Wohnbau- und Mischbauflächen mit 
den vorhandenen Dienstleistungs- und 
Versorgungsbetrieben eine Verände-
rungssperre nach § 14 BauGB erlassen. 
Bürgermeister Brügner begrüßt Herrn Ver-

berichtet, dass nach dem Erlass der Ver-
änderungssperre und nach Gesprächen 
mit einem potentiellen Bauwilligen einer 
Vergnügungsstätte in diesem Gebiet, das 
geplante Vorhaben so umgeplant wur-
de, dass diesem städtebauliche Ziele aus 
rechtlicher Sicht nicht weiter entgegen-
gehalten werden können. 
Die Änderungen der geplanten Vergnü-
gungsstätte enthalten eine Verringerung 
der Nutzfläche von 10 %, die Verlegung 
des Haupteingangs zur Straßenseite, eine 
Eingrünung zur Wohnbebauung sowie 
die Bestätigung, dass keine Außenbe-
wirtung stattfinden werde. Herr Müller 
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Die Gemeinde gratuliert ihren Jubilaren,
auch denen die nicht genannt werden wollen, recht herzlich

und wünscht für die Zukunft alles Gute.

weist daraufhin, dass es aus rechtlicher 
Sicht keinen Sinn mache, an der Verän-
derungssperre festzuhalten. Die Gemein-
de sich würde sich dadurch möglichen 
Schadenersatzforderungen aussetzen. Er 
empfiehlt daher, die Aufhebung der Ver-
änderungssperre durch die beigefügte 
Aufhebungssatzung zu beschließen. 
Dies wird von vielen Gemeindeträte zwar 
nicht befürwortet, aber die rechtlichen 
Regelungen sollen eingehalten und ak-
zeptiert werden. Daher folgen einige 
Gemeinderäte der Auffassung der Ver-
waltung und sprechen sich für die Aufhe-
bung der Veränderungssperre auf. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die Aufhebung der Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Grub“ als Satzung entsprechend 
der beigefügten Anlage. 

5. Abschluss von Gaslieferverträgen   
 (Drucksache 72/2017) 
Bürgermeister Brügner erläutert den 
Sachverhalt gemäß der Beschlussvorlage. 
Zum 31.12.2017 läuft der derzeit noch be-
stehende Gasliefervertrag aus dem Jahr 
2013 zwischen dem Energieversorgungs-
unternehmen Badenova aus Freiburg und 
der Gemeinde Vörstetten aus. Die derzeit 
bestehenden Verträge verlängern sich au-
tomatisch um ein Jahr, sofern nicht einer 
der Vertragspartner den Vertrag kündigt. 
Der Gesamtverbrauch der Gemeinde lag 
im Jahr 2016 bei ca. 380.000 kW/h. Im 
Rahmen einer beschränkten Ausschrei-
bung bzw. entsprechenden Preisabfra-
gen bei verschiedenen Energieversor-
gungsunternehmen wird erwartet, für die 
nächsten Jahre günstige Konditionen zu 
erhalten. Bürgermeister Brügner schlägt 
daher vor, über den reinen Energiepreis 
für die Gasbelieferung der Gebäude und 
Einrichtungen der Gemeinde Vörstetten 
Preisinformationen einzuholen, mit dem 

Unsere Jubilare

Fundsachen

Ziel, einen preisgünstigen Anbieter für die 
Gasbelieferung zu finden. Die Vergabe er-
folgt selbstständig durch die Verwaltung 
nach Prüfung der Angebote an den wirt-
schaftlichsten Anbieter. Über das Ergeb-
nis wird der Gemeinderat im Nachgang 
dann informiert. 
  
Beschluss:
1.  Der Gemeinderat beschließt einstim-

mig, die derzeit laufenden Gasliefe-
rungsverträge für die kommunalen 
Gebäude und Einrichtungen fristge-
recht zu kündigen und entsprechende 
Preisabfragen für den Abschluss neuer 
Gaslieferverträge durchzuführen.

2.  Der Gemeinderat beauftragt die Ver-
waltung einstimmig, nach Prüfung der 
eingegangenen Angebote die selb-
ständige Vergabe an den günstigsten 
Anbieter durchzuführen. Über das Er-
gebnis der Vergabe wird im Nachgang 
entsprechend informiert.

 
6. Safer Traffic – Erhöhung der Kosten   
 (Drucksache 78/2017) 
Im Jahr 2016 musste aufgrund der Kos-
tenentwicklung die pauschale Kostenbe-
teiligung am Safer Traffic-Verkehr für die 
Gemeinden Gundelfingen, Heuweiler, 
Vörstetten und Reute auf 1.230 € erhöht 
werden. Aufgrund der weiteren Kosten-
steigerungen, insbesondere auch im Be-
reich des Taxi-Verkehrs sieht sich die VAG 
Freiburg nicht weiter in der Lage, den 
Safer-Traffic Verkehr zu subventionieren. 
Vorgeschlagen wird daher, künftig die 
Kosten entsprechend der jeweils auf die 
Gemeinde anfallenden Beträge komplett 
durch die Gemeinde erstatten zu lassen. 
Dadurch würde sich der von der Gemein-
de Vörstetten zu tragende Aufwand von 
1.230 € auf ca. 4.000 € pro Jahr erhöhen. 
Die Verwaltung hat Gespräche mit mögli-
chen anderen Anbietern geführt, um ggf. 
ein kostengünstigeres Angebot zu erhal-
ten. Aufgrund der Tatsache, dass die an-

deren Gemeinden sich aber bereits für die 
Beibehaltung der Zusammenarbeit mit 
der VAG ausgesprochen haben, ist kein 
günstigeres Angebot mehr möglich. Ein 
Gemeinderatsmitglied verdeutlicht die 
Auswirkungen des Angebots auf Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger. Dieses 
Sicherheitsgefühl dürfe nicht abhängig 
vom Wohnort sein. 
Bürgermeister Brügner schlägt vor, das 
Safer-Traffic Angebot entsprechend bei-
zubehalten. Gegebenenfalls kann für das 
Jahr 2019 versucht werden, eine günsti-
gere Lösung mit den anderen Gemeinden 
zu erarbeiten. 
  
Beschluss:
1.  Der Gemeinderat beschließt einstim-

mig, das Safer-Traffic Angebot trotz der 
zu erwartenden Kostensteigerung bei-
zubehalten.

2.  Der Gemeinderat beauftragt die Ver-
waltung einstimmig damit, weiterhin 
an einer kostengünstigeren Lösung zu 
arbeiten.

 
7.  Verschiedenes, Fragen und  

Anregungen 
 a)  Bürgermeister Brügner berichtet, 

dass der Gemeinde für das Klima-
schutzkonzept ein Zuschuss von dem 
Projektträger Jülich - Forschungs-
zentrum Jülich GmbH - in Höhe von 
17.000 € zugesprochen wurde.

 b)  Ein Gemeinderatsmitglied weist auf 
Teerschäden in der Denzlinger Stra-
ße hin.

 c)  Ein Gemeinderatsmitglied merkt an, 
dass parkende Autos in der Denzlin-
ger Straße gegenüber Einmündung 
der Pfarrstraße das Ein- und Ausfah-
ren aus der Straße erschweren.

 
8. Fragemöglichkeit für Zuhörer 
 a)  Ein Zuhörer erkundigt sich den vor-

handenen Stellplätzen bei einem ge-
planten Bauvorhaben.

08.08. 
Luzia Irma Steidl 

90 Jahre 
 

Es wurde folgendes als Fundsache im Rathaus abgegeben: 
  
Kinderbuch (Pferde) 
Kleine Puppe 
  
  
Diese Fundsachen können zu den üblichen Sprechzeiten im Rathaus abgeholt werden. Tel.: 07666/9400-14 oder 07666/9400-15 
  
Meldet sich der Verlierer nicht, geht der Fundgegenstand nach 6 Monaten 
auf den Finder bzw. die Gemeinde über (bei Gegenständen unter 5,- € sofort) 
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Wohin mit befallenem Buchs und 
schädlichen Pfl anzen?  
Auf den Grünschnittplätzen können eini-
ge mit Schädlingen oder Krankheiten be-
fallene Pfl anzen wie Buchs, Kastanienlaub, 
Feuerbrand usw. oder „eingewanderte“ 
Pfl anzen nicht angenommen werden. 
Dies erfolgt, um eine Ausbreitung der 
Schädlinge bzw. deren Krankheit zu ver-
hindern. Die Abfallwirtschaft des Landrat-
samtes informiert, wie und wo diese Gar-
tenabfälle entsorgt werden können. 
Mit Feuerbrand befallene Gehölze müs-
sen verbrannt oder über die graue Tonne 
entsorgt werden. Auch Buchsbaum, der 
vom Buchsbaumzünsler befallen ist, kann 
nicht auf den Grünschnittplätzen ange-
nommen werden. Neben der Entsorgung 
über die graue Tonne kann Buchs auch 
direkt an die beiden Kompostieranlagen 
der Firma ROM-Kompost in Teningen 
oder Emmendingen angeliefert werden, 
weil er dort sofort kompostiert werden 
kann. Durch die bei der Kompostierung 
entstehende Wärme werden die Schädlin-
ge zerstört. Ausgeschlossen auf den Grün-
schnittplätzen ist auch Kastanienlaub, 
das von der  Miniermotte befallen ist. Es 
kann entweder über die graue Tonne ent-
sorgt oder auch zu den ROM-Anlagen in 
Teningen oder Emmendingen gebracht 
werden. Bei der Anlieferung von Buchs, 
befallenem Kastanienlaub oder anderen 
mit Krankheiten befallenen Pfl anzentei-
len sollten sich die Anlieferer in jedem Fall 
an das Personal der Kompostieranlage 
wenden. 
Adressen der Kompostierplätze der 
Fa. ROM 
Emmendingen, Denzlinger Straße 49 
Montag, Dienstag und Donnerstag 
09:00 bis 12:00 und 15:00 bis 17:00 Uhr 
Mittwoch 15:00 bis 19:00 Uhr 

Mitteilungen des Landratsamtes Emmendingen

Finanzamt

Freitag 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 bis 14:00 Uhr 
  
Teningen, Tullastraße 13 
täglich 09:00 bis 12:00 und 15:00 bis 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 bis 12:00 und 15:00 bis 
18.30 Uhr, 
Samstag 8:30 bis 14:00 Uhr 
Auch bei einigen eingewanderten Pfl an-
zenarten, den sogenannten invasiven 
Neophyten, deren Verbreitung verhindert 
werden soll, gelten bestimmte Annahme-
bedingungen. Die bekanntesten Neophy-
ten sind der Japanknöterich, das Indi-
sche Springkraut, die Beifuß-Ambrosie 
und der Riesenbärenklau oder Herku-
lesstaude. Die Blütenstände von diesen 
Pfl anzen sollten in jedem Fall über die 
graue Tonne entsorgt werden, am besten 
in Säcken verpackt. Ein Risiko einer Ver-
breitung besteht hier schon während des 
Transportes sowie während der Lagerzeit 
auf den Grünschnittplätzen, weshalb sie 
dort ausgeschlossen sind. Die übrigen 
Pfl anzenteile von indischen Springkraut, 
Ambrosie und Herkulesstaude können 
jedoch an den Grünschnittplätzen ange-
liefert werden. 
Kleintierstreu von Hamstern, Meer-
schweinchen oder Hasen ist ebenfalls von 
der Annahme auf den Grünschnittplätzen 
ausgeschlossen und kann über die graue 
Tonne entsorgt werden. 
Weitere Infos: www.landkreis-emmen-
dingen.de > abfallwirtschaft oder Telefon 
07641 451 9700.  
  
Ausstellung: 200 Jahre Badisch-Franzö-
sische Rheingrenzvermessung 
Im „Haus am Festplatz“ des Landratsam-
tes ist vom 31. Juli bis 11. August 2017 
eine Wanderausstellung zum Beginn 
der Badisch-französischen Rheingrenz-

ELSTER grundlegend überar-
beitet 

Mit einem umfassend überarbeiteten In-
ternetauftritt von ELSTER setzt das Finanz-
ministerium auf noch mehr digitale Steu-
ererklärungen. „Einfacher, schneller und 
sicher: Der Umstieg auf ELSTER lohnt sich“, 
sagte Finanzministerin Edith Sitzmann. In 
zehn Jahren habe sich die Quote der digital 
eingereichten Steuererklärungen mehr als 
versechsfacht. Und das lohne sich für alle: 
„Mehr digitale Steuererklärungen bedeu-
ten weniger Aufwand für die Bürgerinnen 
und Bürger. Der digitale Weg ermöglicht 
der Finanzverwaltung, mehr Zeit für kom-
plexere Fälle zu haben“, betonte Sitzmann. 
Am Dienstag, 25. Juli, startet das neue, 
bundesweite Portal unter www.elster.de 
- und heißt jetzt ‚Mein ELSTER‘. Damit die 
Erklärung den Bedürfnissen der Nutze-

vermessung vor 200 Jahren zu sehen. 
Das Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung hat die Ausstellung 
zusammen mit den am Rhein angren-
zenden Landkreisen Lörrach, Breisgau-
Hochschwarzwald, Emmendingen, Or-
tenaukreis und Rastatt entwickelt. Sie 
zeigt das Ergebnis der Rheinvermessung 
am Oberrhein entlang mit historischen 
Karten und Fotos. Die Verhandlungen be-
gannen im Juni 1917, die Vermessungen 
erfolgten von 1817 bis 1827.  Die Staats-
grenze entlang des Rheines zwischen 
Baden und Frankreich wurde schließlich 
im April 1840 in einem Staatsvertrag fest-
gelegt. Die Ausstellung kann während 
der üblichen Öff nungszeiten im „Haus am 
Festplatz“ besucht werden: Montag bis 
Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr, Montag bis 
Mittwoch am Nachmittag auch von 14:00 
bis 15:30 Uhr und Donnerstag von 14:00 
bis 18:00 Uhr. 
 
 
Das Landratsamt Emmendingen bietet 
ab September 2018 folgende Ausbil-
dungsplätze an: 
 

Verwaltungsfachangestellte/r
Public Management - Bachelor of Arts 
(gehobener nicht technischer Verwal-
tungsdienst)
Studium Soziale Arbeit - Bachelor of 
Arts
Vermessungstechniker/in
Straßenwärter/in

 
Weitere Informationen unter www.land-
kreis-emmendingen.de/Aktuelles/
Stellenausschreibungen und bei der 
Ausbildungsleiterin Frau Olga Burbach 
(07641/451-1053 oder ausbildung@land-
kreis-emmendingen.de). 

rinnen und Nutzer entspricht, seien zahl-
reiche Rückmeldungen von Bürgerinnen 
und Bürger in die Überarbeitung einge-
fl ossen. Zu den Neuerungen gehört, dass 
eine voraussichtliche Erstattung während 
der Eingabe erscheint. Auch an Tablets 
und Smartphones passt sich die Seite an: 
„Wer möchte, kann seine Steuererklärung 
jetzt auf dem Handy machen“, erklärte Sitz-
mann. 
Wer auf die digitale Steuererklärung setzt, 
hat mehr Zeit sie einzureichen. Seit diesem 
Jahr ist die Abgabefrist um zwei Monate 
verlängert. Stichtag für ELSTER-Erklärun-
gen ist der 31. Juli. Da weitere Unterlagen 
ab 2018 nicht mehr verpfl ichtend mit-
geschickt werden müssen, sind Papier 
und Porto in der Regel obsolet. Die neue 
Website sei zudem benutzerfreundlich, 
übersichtlich und intuitiv zu bedienen, so 
Sitzmann. Das neue Programm führt die 

Nutzerinnen und Nutzer individuell durch 
den Registrierungsprozess. Wer möchte, 
kann sich die Startseite individuell anpas-
sen und sich mit der Datenübernahme aus 
Vorjahren einiges an Aufwand sparen. 
Die Quote der digital abgegebenen Steu-
ererklärungen ist bei den beratenen Bür-
gerinnen und Bürgern mit rund 85 Prozent 
deutlich höher als bei nicht beratenen Bür-
gerinnen und Bürgern. „Die Profi s nutzen 
die Vorteile der digitalen Steuererklärung 
schon umfassend“, so Sitzmann. 
Künftig können die Bürgerinnen und Bür-
ger eine zentrale Adresse ansteuern: www.
elster.de. Dort fi ndet sich jetzt die bisher 
getrennten Auftritte von ELSTER und Elste-
rOnline-Portal vereint. Mein ELSTER ist der 
sichere Übertragungsweg der sensiblen 
Daten zum zuständigen Finanzamt. 
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Das Medienangebot der Bücherei ist ab sofort um einige Zeitschriften erweitert. 
  
In den Sommerferien ist die Gemeindebücherei Vörstetten geschlossen. 
Letzter Öffnungstag vor den Ferien am Donnerstag , 3. August. 
Erster Öffnungstag nach den Ferien am Dienstag, 12. September. 
  
Es werden verlängerte Leihfristen gewährt. 
 

Die nächste Veranstaltung findet am 
Donnerstag, den 3. August 2017 um 20:00 Uhr statt. 
Ort: Rettungszentrum 
Thema: Verkehrsunfall/THL 
  
Bitte um vollzähliges Erscheinen 

Gemeindebücherei

Gartenpflege im Sommer, 11424/171 
Praxiskurs 
Herbolzheim-Bleichheim, Herrenmühle, 
Schlossplatz 2, Garten von Herrn Haas, 
Mi., 02.08.2017, 17:00 - 20:00 Uhr. 
  
Lieblingsklamotten kopieren - wie geht 
das? (mit Nähen) 26022/171 
Workshop in den Sommerferien 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Mo., 31.07.2017, 
Beginn: 13:00 –17:15 Uhr. 
  
Intensivkurs Ballett, 25107/171 
für Anfänger mit Vorkenntnissen/Wieder-
einsteiger 
Leitung: Theresa Fervers, 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 
5, Beginn: Mo., 14.08.2017, 18:30–20:00 
Uhr 
  
Wunschtheater aus dem Kof-
fer:25865/171 
Märchen für Kinder von 4 - 8 Jahren 
Vörstetten, Evangelisches Gemeindehaus, 
Pfarrstraße 1, Beginn: Di., 15.08.2017, 
09:00–12:30 Uhr. 
  
Modern Dance, 25106/171 
Intensivkurs 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 
5, Baginn: Sa., 02.09.2017, 10:30–12:00 

Freiwillige Feuerwehr

Volkshochschule

Uhr. 
Töpfern in den Sommerferien, 
24009/171 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren 
Vörstetten, Grundschule, Viehweidweg 1, 
Mo., 04.09.2017, Beginn: 09:00–11:00 Uhr. 
Aktiv in der Sommerpause - Yoga kom-
pakt, 31192/171 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
4-mal mittwochs, 
18:30–20:00 Uhr, Beginn: 02.08.2017 
  
Pilates, 32116/171 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, 4-mal montags, 19:00–
20:15 Uhr, Beginn: 31.07.2017.. 
  
Auf der Wiese wächst etwas, 37100 
für Kinder ab 6 Jahre 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Mi., 06.09.2017, 10:00–12:15 Uhr. 
  
Anmeldung und Beratung bei der Ge-
schäftsstelle der VHS Nördlicher Breis-
gau 
79312 Emmendingen, Am Gaswerk 3, 
telefonisch: (07641) 9225-0, 
per Fax: (07641) 9225-33, 
E-Mail: info@vhs-em.de, 
Internet www.vhs-em.de 
 

Die VHS Gundelfingen  
informiert: 

  
-  Das neue Semester beginnt am 

18.09.2017 
  
-  Anmeldebeginn schriftlich (per Ein-

zug/SEPA-Mandat) ab 04.09.2017 
  
-   Anmeldebeginn persönlich ab 

11.09.2017 
  
Die Programmhefte liegen ab Freitag, 
01.09.2017 an folgenden Stellen zum mit-
nehmen aus: 

 Bücherei 
 Rathaus 
 Bäckerei Ritter 
 Postagentur 
 Raiba 
 Sparkasse 

  
VHS Info Telefon: 0761/ 5911300 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
G. Siefarth 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Evangelische Kirchengemein-
de Vörstetten/Reute

Sonntag, 7. Sonntag nach Trinitatis, 
30.7.2017 
19 Uhr Abendgottesdienst in Reute; Pfr. 
Martin Haßler, in Vörstetten fi ndet kein 
Gottesdienst statt! 
Kollekte für die eigene Gemeinde 
  
Sonntag, 8. Sonntag nach Trinitatis, 
6.8.2017 
10 Uhr Gottesdienst in Vörstetten; Pfr.i.R. 
Ernst Zwick 
Kollekte für Ökumene und Auslandsarbeit 
  
Sonntag, 9. Sonntag nach Trinitatis, 
13.8.2017 
10 Uhr Gottesdienst in Vörstetten; Prädi-
kant Meißner 
Kollekte für die eigene Gemeinde 
  
Sonntag, 10. Sonntag nach Trinitatis, 
20.8.2017 
10 Uhr Gottesdienst in Vörstetten mit Joa-
chim Mähling 
Kollekte für Zeichen der Versöhnung mit 
Israel 
  
Evangelisches Pfarramt Vörstetten 
Tel.: 07666–2263 Fax: 07666-902429 
e-mail: ev-kg-voerstetten@t-online.de 

 

Kirchliche Mitteilungen

Vereine & Institutionen

Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 29. Juli 
Reute: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabendgot-
tesdienst 
Sonntag, 30. Juli 
Denzlingen an der Glotter: 10:00 Uhr Eu-
charistiefeier an der Glotter 
(bei schlechtem Wetter in St. Jakobus) 
Samstag, 5. August 
Reute: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabendgot-
tesdienst 
Sonntag, 6. August 
Vörstetten: 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 12. August 
Vörstetten: 18.30 Uhr Sonntag-Vorabend-
gottesdienst 
Sonntag, 13. August 
Reute: 9:00 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 15. August  Mariä Aufnahme 
in den Himmel  
Reute: 18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 19. August 
Reute: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabendgot-
tesdienst 
Sonntag, 20. August 
Vörstetten: 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 26. August 
Vörstetten: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabend-
gottesdienst 
Sonntag, 27. August 
Reute: 9:00 Uhr Eucharistiefeier 
Vörstetten (Festgelände Gumbiswinkel-
fest): 10:30 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst 
  

Gemeinsamer Gottesdienst der Kir-
chengemeinde An der Glotter 
am Sonntag, 30. Juli, um 10:00 Uhr, im 
Freien in Denzlingen.  Seit einigen Jah-
ren ist es schon gute Tradition, dass am 
ersten Ferien sonntag ein gemeinsamer 
Gottesdienst für alle Mitglieder unserer 
Kirchen gemeinde im Freien stattfi ndet. 
Für Sitzgelegenheit ist gesorgt und im An-
schluss fi ndet ein kleiner Umtrunk statt. 
Der „Lageplan“ ist im Pfarrbrief, der in den 
Kirchen ausliegt, abgedruckt. 
Wer aus den Gemeinden eine Mitfahrge-
legenheit benötigt, kann sich gerne bis 
Freitag, 28. Juli, 11:00 Uhr, im Pfarrbüro in 
Denzlingen, Tel. 07666/911330 melden. 
Herzliche Einladung an alle zum Mitfeiern. 
  
Ministranten  
Montags 18:00-19:00 Uhr im Katholischen 
Gemeindezentrum. 
  
Öff nungszeiten der Pfarrbüros in den 
Sommerferien 
In den Sommerferien (bis 10. September) 
sind die Pfarrbüros wechselnd in den Ge-
meinden täglich von 10:00-12:00 Uhr be-
setzt. 
Die jeweils diensthabenden Pfarrbüros 
und Kontaktdaten fi nden Sie im Pfarrbrief, 
der in den Kirchen ausliegt und auf der 
homepage der Kirchengemeinde www.
an-der-glotter.de 
  
Kath. Pfarrgemeinde Reute mit 
St. Maximilian Kolbe, Vörstetten: 
Kirchstr. 6, 79276 Reute, Tel. 07641/5 21 04 
e-mail: voerstetten@an-der-glotter.de 
www.an-der-glotter.de 
Karteireiter „Vörstetten“. 

Deutsch-Französische Partner-
schaft Vörstetten 

Liebe Freunde der Deutsch-Französische 
Partnerschaft Vörstetten, 

die Familie Reynaud aus L’Etrat lädt einen 
Vörstetter Jungen im Alter von  ca. 11 Jah-
ren ein, die Ferien mit ihnen zu verbrin-
gen. 
Zeitlich würde der August oder die 
Herbstferien passen. 
Familie Reynaud hat 2 Kinder: 
Mathieu ist 11 Jahre alt. Er spielt Gitarre 
und Tischtennis. Sein Bruder Valentin ist 
14 Jahre alt. Er macht gerne Musik und 
fechtet in seiner Freizeit. 
Familie Reynaud bewohnt ein eigenes 
Haus in L’Etrat. Eine Katze ist ihr Haustier. 
Dem Gast wird ein eigenes Zimmer und 
Bad zur Verfügung gestellt. 
Die Eltern sprechen fl ießend Englisch und 
ein wenig Deutsch. 

Familie Reynaud freut sich über jeden 
Kontakt aus Vörstetten und hoff t, dass die 
Einladung jemanden inspiriert einen Teil 
der Sommerferien oder die Herbstferien 
in L‘Etrat zu verleben. 
Kennen Sie jemanden für den diese Einla-
dung interessant sein könnte? Bitte wei-
terleiten! 
Fragen gerne an mich per Mail 
W.Skibitzki@t-online.de) oder 
Telefon: 99245 
 
 

BUND

BUND-Umwelttipp: 
Wohnungen stromsparend 
kühl halten 

Der menschengemachte Klimawandel 

wird gerade den Menschen am Ober-
rhein immer heißere Sommer bescheren. 
Nach Ansicht vieler Experten besteht die 
Gefahr, dass aus zukünftigen globalen 
zwei Grad mehr, vier Grad und mehr zu-
sätzlich am Oberrhein werden. Sobald es 
draußen heiß wird, rüsten immer mehr 
Mieter und Wohnungsbesitzer mit Kli-
mageräten auf. Laut Umweltbundesamt 
werden in Deutschland jährlich rund 
140.000 Klimageräte gekauft. Infolge-
dessen steigt auch der Strombedarf. Es 
ist paradox: Klimageräte beschleunigen 
beim gegenwärtigen Energiemix den Kli-
mawandel. Der BUND Regionalverband 
Südlicher Oberrhein empfi ehlt den Ver-
brauchern, auf Klimageräte zu verzich-
ten. Auch ohne sie kann eine Wohnung 
mit ein paar Tricks kühl gehalten werden.

Am besten ist es, die Wohnung nur nachts 
und in der Frühe zu lüften. Tagsüber, 
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wenn die Temperaturen hoch klettern, 
sollte die Sonne möglichst nicht unge-
filtert in die Zimmer scheinen. Fenster 
lassen sich mit lichtdichten Markisen, 
Vorhängen sowie Rollläden verschatten 
oder verdunkeln. Zu beachten ist auch, 
dass sämtliche versteckte Wärmequel-
len ausgeschaltet werden. Dazu gehören 
alle ungenutzten Netzteile und Geräte 
im Standby-Betrieb. Auch alte Glühbir-
nen erzeugen neben Licht sehr viel Wär-
me, LEDs heizen dagegen fast gar nicht. 
 
Sollte es trotz dieser Maßnahmen zu heiß 
werden, ist eher ein Ventilator zu empfeh-
len. Dieser verbraucht wesentlich weniger 
Strom als ein Klimagerät. Schließlich sor-
gen eine gute Gebäudedämmung und 
moderne Fenster für Kühlung. Im Som-
mer wird Wärme abgeschirmt, im Winter 
bleibt es innen warm. Die Farbe der Au-
ßenwände spielt ebenfalls eine Rolle. Sehr 
dunkle Wände erhitzen sich unter starker 
Sonneneinstrahlung auf bis zu 70 Grad, 
während weiße Wände nur etwa fünf 
Grad wärmer werden. Günstig ist auch 
eine begrünte Fassade. Die Pflanzen ver-
dunsten permanent Wasser, wobei sie die 
Wände kühlen. 
 

 

DRK ORTSVEREIN 
VÖRSTETTEN 

Eine Blutspende kann Leben 
retten. 
Ohne Transfusionen aus 
Spenderblut ist Hilfe oft nicht 
möglich 

Blutspender wissen es schon längst: Eine 
Spende kann Leben retten. Viele Therapi-
en sind ohne Spenderblut nicht möglich 
und künstliche Alternativen gibt es nicht. 
Daher müssen tagtäglich genügend fri-
sche Blutspenden für die Patienten vor-
handen sein. Der DRK-Blutspendedienst 
lädt deshalb zur Blutspendeaktion ein 
  

Dienstag, dem 01.08.2017 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 

Heinz-Ritter-Halle, Marchstr. 46 
79279 VÖRSTETTEN 

  
Jeder Spendewillige erhält einen Gut-
schein für 1 Kugel Eis bei der Bäckerei 
Ritter! 
Blutempfänger wie Tomek Kaczmarek, der 
noch vor seinem 30. Geburtstag bei einer 
Herz-OP auf mehr als 30 Blutkonserven 
angewiesen war, um zu überleben, ma-
chen deutlich, warum es wichtig ist zur 
Blutspende zu gehen – und zwar auch 
für Menschen, die dies bisher noch nicht 
getan haben. Daher freut sich der DRK-
Blutspendedienst besonders auch in den 
Sommermonaten über Erstspender. 

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 
bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dür-
fen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. 
Damit die Blutspende gut vertragen wird, 
erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche 
Untersuchung. Die eigentliche Blutspen-
de dauert nur wenige Minuten. Mit An-
meldung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender eine gute 
Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die 
ein ganzes Leben retten kann. Bitte zur 
Blutspende den Personalausweis mitbrin-
gen. 
Alternative Blutspendetermine und wei-
tere Informationen zur Blutspende sind 
unter der gebührenfreien Hotline 0800-
1194911 und im Internet unter www.blut-
spende.de erhältlich. 
 
 

VFR VÖRSTETTEN E.V. 

VfR Vörstetten informiert 

Sommerfitness Kurs 

Wer hat Lust trotz des Sommers Sport zu 
machen? 
In diesem Sommerspezialkurs wird es ein 
Mix aus Bodyforming und Rückenfitness 
geben. Es ist ein offener Kurs, einfach vor-
bei schauen. 
Kursstart: 
Mo 31.07.2017 18:30-19:30 Uhr, 
im VfR Heim Vörstetten, pro Std./ 7€ 

Des weiteren findet jeden Mittwoch um 
19:00 Uhr ein Deep Work Kurs statt. 

Linda Scherzinger 
(Sport-Fitnesskauffrau, Group-Fitnesstrai-
nerin, Rückentrainerin, Depp Work Basic 
Trainerin, Nordic Walking Instructor) 
 unter Handynr. 0152 02 417417 oder 
lindascherz@web.de. 
 
 
Ergebnisse der Herren-Vorbereitungs-
spiele 
  
Dienstag, 18.07.2017 

  
Sonntag, 23.07.2017 
SG Wasser-Kollmarsreute 2 - 
VfR Vörstetten 2:2 

Die nächsten Vorbereitungsspiele der 
Herren 
  
Dienstag, 25.07.2017 
19:15 Uhr 

  
Donnerstag, 27.07.2017 
19:45 Uhr 

Spvgg. Buggingen/?Seefelden - 
VfR Vörstetten 
  
Sonntag, 30.07.2017 
17:00 Uhr 
VfR Vörstetten - SV Kenzingen 
  
Pokalspiel 
Mittwoch, 02.08.2017 
19:15 Uhr 
VfR Vörstetten - SV Opfingen 
  

VDK ORTSVERBAND
VÖRSTETTEN

VdK - Beratung im Sozialrecht: 

Die nächsten Sprechtage der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH mit Silke Löffler fin-
den in Emmendingen am Donnerstag, 
den 3. und 10. August  von 8 bis 12 Uhr 
in der VdK-Kreisverbandsgeschäftsstelle, 
Kaiserstuhlstraße 3 statt .Der Sprechtag 
in Waldkirch im Rathaus beim Marktplatz 
(Generationenbüro) entfällt im August. 

Die Beratung und rechtliche Vertretung 
umfasst die Rechtsgebiete aller gesetz-
lichen Sozialversicherungen (Kranken-, 
Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pflege-
versicherung). Ebenso werden Mitglieder 
sowohl im Schwerbehinderten- und sozi-
alen Entschädigungsrecht als auch in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und 
im Alter vertreten.  

Eine vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist erforder-
lich. 

  

ZÄPFLETRINKER  
VÖRSTETTEN E.V. 

7. Südbadischer FasnetsCup 
auf dem Vörstetter Sportplatz 
–  20 teilnehmende Mann-
schaften  

Am Samstag, den 29. Juli 2017 veranstal-
ten die Zäpfletrinker Vörstetten auf dem 
Vörstetter Sportplatz den 7. Südbadi-

Die folgenden 20 Zünfte, Wagenbaugrup-
pen, Guggenmusiken und sonstige Fas-
netsgruppen aus der Region treten bei 
der sechsten Auflage des Narren-Fußball-
grümpelturniers der Zäpfletrinker wieder 
gegeneinander an, um den Wanderpokal 
ihr Eigen nennen zu können: 
  
ALTSOBA YEPA Waldkirch 2017 e.V. 
Elztäler Felsehexe e.V. 
Freiburger Höllebrut 
Freiburger Schneesturm - Biester e.V. 2007
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Interessantes und Wissenswertes

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS!

Freiburger Weiherhexen mit Teufel e.V. 2014
Gottemer Saubande 
Guggemusik Riddemer Noterätscher
Guggemusik s´Krottenbach Kaos Vogts-
burg e.V.
Gundelfinger Dorfhexen e.V. I
Gundelfinger Dorfhexen e.V. II
Hochburger Ruinen-Fetzzer
Kindringer Ruäbsäckzunft e.V. I
Kindringer Ruäbsäckzunft e.V. II
Leheneckbestien Heuweiler e.V.
NZ Gundelfingen e.V. D´Fässlistemmer
Schneesturmdängler Denzlingen
Schwarzwaldmädels Buchholz
Sonnenbrunnenhexen Waltershofen
Tennenbach-Geister Freiamt
Zunft der Fasnetrufer e.V.
  
Selbstverständlich sind auch Zuschauer 
recht herzlich willkommen um die Fuß-
baller kräftig anzufeuern. 
  
Die Essens- und Getränketheke unter der 
VfR-Pergola wird bereits ab 13 Uhr geöff-
net sein. Das erste Spiel findet um 14 Uhr 
statt. Zur Abkühlung bei den hoffentlich 
warmen Temperaturen können sich die 
Besucher ein Eis am Wagen der Kaiser-
stühler Landeis – Eismanufaktur aus Kö-
nigschaffhausen holen. 
  
Neben dem Spielfeld können sich die Teil-
nehmer und auch die Zuschauer im Tor-
wandschiessen messen. Für die kleinen 

Besucher wird es wieder eine Hüpfburg 
geben. 
  
Schon während dem Turnier wird unser 
Deejay JD den Mannschaften und den Be-
suchern kräftig einheizen. Nach dem Tur-
nier geht die Party dann natürlich weiter. 
Zu den üblichen Getränken werden auch 
wieder einige Mixgetränke angeboten 
werden. 
  
Wir freuen uns auf ein faires Turnier mit 
vielen Zuschauern! 
  
Eure 
Zäpfletrinker Vörstetten e.V. 
 

 

KREISVERBAND
OBSTBAU, GARTEN 
UND LANDSCHAFT
EMMENDINGEN E.V.

Informationen über den Som-
merschnitt an Kirschen und 
Beeren  

Wie jeden Monat können sich auch im 
August alle, die sich für Obst und Beeren 

interessieren, Rat und Hilfe von erfahre-
nen Fachleuten holen. Der Kreisverband 
Obstbau, Garten und Landschaft Emmen-
dingen e.V. (KOGL) informiert am Freitag, 
den 4. August von 17.00 bis 19.00 Uhr in 
seinem Lehrgarten an der Alten Straße in 
Kenzingen in Theorie und Praxis haupt-
sächlich über den Schnitt von Kirschbäu-
men und Strauchbeeren im Sommer. Kir-
schen sollten am besten gleich nach der 
Ernte, auf jeden Fall jedoch im belaubten 
Zustand geschnitten werden. Aber auch 
andere Bäume und Sträucher brauchen 
einen Sommerschnitt. Dabei wird auch 
das für den Schnitt geeignete Werkzeug 
vorgestellt. 

Diese Kurse sind weiterhin kostenlos, über 
einen kleinen freiwilligen Beitrag freut 
sich der KOGL. Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, je nach Teilnehmerzahl werden 
kleine Gruppen gebildet, die von erfahre-
nen Fachwarten geführt werden. 
Weitere Informationen auch unter 
www.kogl-emmendingen.de im Internet. 
  
Kreisverband Obstbau, Garten und Land-
schaft Emmendingen e.V.
(KOGL Emmendingen) 
 
 
 

Der Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-Vörstetten-Reute 
sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n 
  

Mitarbeiter/in im Bauhof Denzlingen 
  

Ihr Aufgabenbereich unterteilt sich in:
 Unterhaltung von Biotop- und Ausgleichsflächen (Ökokontoflächen), Mähen, Schneiden von Gehölzen und Büschen, 

Allgemeine Bauhoftätigkeiten im techn. Trupp insbesondere Unterhaltung der Spielplätze.
 
Ihr Profil:

Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Landschaftsgärtner/in oder Forstwirt/in wäre von Vorteil.
Motiviert in einem Team kooperativ und selbstständig zu arbeiten.

 
Wir bieten:

Einen unbefristeten, sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz mit Entfaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotenzial.
Ein leistungsgerechtes Gehalt nach TVÖD, Sozialleistungen und betriebliche Altersvorsorge im öffentlichen Dienst.
Unterstützung im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote und
eine gute und kollegiale Zusammenarbeit im Team.

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 25.08.2017 an den Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-
Vörstetten-Reute, Personalamt, Hauptstraße 110 in 79211 Denzlingen oder per E-Mail (Zusammengefasst in einer 
Datei) an bewerbung@denzlingen.de. Wir bitten Sie, uns nur Kopien zuzusenden, da die Bewerbungsunterlagen nicht 
zurück geschickt werden. Auskünfte zu den Tätigkeitsbereichen können Sie bei Herrn Jund (Bauhofleiter, 07666-611-510) 
erhalten. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Sillmann (07666/611-103). 



MayDay Stylische Mode in Gr. 34 - 50
1 Teil 10 % • 2 Teile 20 % • ab 3 Teile 30 %

Öffnungszeiten: Di. - Do. 11-19 Uhr, Kreuzmattenstr. 19 • 79276 Reute

Suche 1-2-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon/Terrasse in Reute, Vörstetten oder in der

Nähe bis  500 € WM   •   Tel. 0163 - 150 31 41 

......... Sie lieben Badische Küche
ohne schnickschnack frisch und lecker?

Dann sind Sie bei uns richtig. Außerdem täglich Leber, Sulz, 
knusprige Schinkenhäxle und vieles mehr.

„Reiterstüble“ Gundelfingen
Im Reiterhof, Vörstetter Str. 48, Tel. 0761 / 59 50 245

Täglich ab 15 Uhr, So. ab 11 Uhr, Di. Ruhetag

ZAHNARZTPRAXIS DR. HEGELE
Wir machen Praxisferien vom 07.08.17 bis 01.09.17

Im dringenden Notfall wenden Sie sich bitte
vom 07.08. bis 18.08. an Dr. Maager in Denzlingen und

vom 21.08. bis 01.09. an Dr. Ecker in Freiamt.

Schöne Urlaubs- und Ferientage!

Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Vörstetten, Heinz-Ritter-Halle, 16.10 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Gr. Geflügelverkauf am Do., 24.08. und 21.09.2017

Familie sucht!
Wir, eine junge Familie mit 3 kleinen Kindern,

würden sehr gerne in Vörstetten bleiben. 
Wir suchen ein Haus, eine große Wohnung

oder Grundstück von privat zum Kauf. Gerne
auch in den umliegenden Gemeinden (Denzlin-

gen, Reute). Über faire Angebote würden wir uns
sehr freuen. Kontakt unter:

voerstetter.familie.sucht@gmx.de oder
Telefon 01522 4040472

Parkplatzreinigung in Bötzingen, March Buchheim und Vörstetten
auf Minijob-Basis gesucht, gerne auch Rentner/in oder Hausfrauen.

Telefon 0 73 81 / 1 82 41 17


